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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Sechslingspforte 1-3
Versetzen einer Beschilderung für einen Anlieferbereich
1 Anordnung
Das PK312-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs für die

Sechslingspforte 1-3

folgendes an:
Versetzen der vorhandenen Beschilderung für einen Anlieferparkstreifen
2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Versetzen der vorhandenen Beschilderung (Z 286 „eingeschränktes Haltverbot“ + ZZ 1053-34 „auf dem 
Seitenstreifen“ + ZZ 1042-33 „Mo-Fr 8-18h“ + ZZ 1026-35 „Lieferverkehr frei“) in die nächste Parkbucht

3 Begründung
Das in den Häusern Sechslingspforte 1-3  befindliche Gewerbe (Bäderladen/ Sanitärtechnik Daniel Wicklein) 
wird mit Beginn des Jahres 2018 komplett in die Sechslingspforte 3 verlegt (gemäß Ortstermin v. 07.09.17 m. 
Hr. Wicklein und Unterzeichner). Es ist weiterhin mit umfangreichen Anlieferungen (Sanitätbedarf) zu rechnen, 
so dass ein Anlieferbereich dringend benötigt wird. 
Die vorhandene VZ-Kombination wurde mit Anordnung v. 29.06.2011 unter Az. 031/8V/445693/2011 aufgrund 
des sehr hohen Parkdrucks festgelegt und soll aufgrund der guten Erfahrungen nicht verändert werden. 
Die Anordnung kann sofort umgesetzt werden, da der neue Anlieferbereich auch für das Gebäude Sechslings-
pforte 1 genutzt werden kann. 
4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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